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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 28. August 2013 

 

B E S C H L Ü S S E 

 

1. Besoldungsreglement für Behördenmitglieder; Änderung (Wochenendpikett-
Entschädigung Feuerwehr 

 
 Die Änderung des Besoldungsreglements für Behördenmitglieder wird genehmigt 
 
2. Motion Heinz Buser und Mitunterzeichnende betreffend "Energie sparen ja – aber 

effizient"; Erheblicherklärung 
 
 Die Motion wird erheblich erklärt. 
  
3. Überparteiliche Motion betreffend "Beteiligung Zollikofens an der Modernisierung 

des Theaters der Hauptstadtregion Bern"; Erheblicherklärung 
 

 Die Motion wird nicht erheblich erklärt. 
 

4. Motion Ahila Gunaratnam und Mitunterzeichnende betreffend "Schaffung eines 
Fussgängerstreifens im mittleren Bereich der Schulhausstrasse"; Erheblicherklä-
rung 

 

 Die Motion wird erheblich erklärt. 
 
5.  Postulat Peter Bähler und Mitunterzeichnende betreffend "Energiesparen mit 

LED-Technik"; Erheblicherklärung 
 

Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben. 
 

6.  Postulat Marceline Stettler und Mitunterzeichnende betreffend "Kulturzentrum Zol-
likofen"; Erheblicherklärung 

 
 Das Postulat wird nicht erheblich erklärt. 
 
7. Interpellation Bruno Vanoni und Mitunterzeichnende betreffend "Notwendigkeit 
 einer Parkplatzbewirtschaftung – auch wegen des BIT-Neubaus"; Antwort. 
  
 Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
8. Interpellation Heinz Buser und Mitunterzeichnende betreffend  "Energiestadt  
 Zollikofen, quo vadis?"; Antwort 
  
 Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet.  
 
9. Parlamentarische Eingänge 
  
9.1 Motion Hans Peter Baumann betreffend fairer Sold für die Angehörigen der Feuerwehr. 
 
9.2  Einfache Anfrage Stephan Bolliger betreffend Trottoir Schulhausstrasse.  
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Ausführliche Informationen zu den einzelnen Geschäften finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/ggrmain/politbusiness/ 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 
⇒ Gegen Wahlen kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Regierungsstatthalter 

Beschwerde geführt werden. 
 

⇒ Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Ver-
öffentlichung Beschwerde beim Regierungsstatthalter geführt werden. 
 

 
Zollikofen, Donnerstag. 29. August  2013 
 

 GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


